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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Gugerbauer und Genossen vom 
9. Juli 1984, Nr. 878/J, betreffend Grenzübergang Weigetschlag/Oö -
öffnungszeiten, beehre ich mich mitzuteilen: 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten wurde mit 
Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 17. Juli 1984, 
GZ. Z 027/6-III/1/84, ersucht, bei den zuständigen Zentralstelien in 
Prag zu sondieren, ob diese - unter Verzicht auf die seinerzeitige 
Voraussetzung der Schließung des Grenzüberganges Gmünd-Böhmzeil/Ceske 
Velenice - nunmehr bereit wären, der Festsetzung durchgehender 
Öffnungszeiten oder zumindest einer Angleichung der Winteröffnungs
zeiten an die Sommeröffnungszeiten des Grenzüberganges Weigetschlag/ 
Studanky zuzustimmen. 

Andere Maßnahmen, die zu einer Ausdehnung der Öffnungszeiten des 
gegenständlichen Grenzüberganges führen könnten, erScheinen dem 
Bundesministerium für Finanzen im Hinblick darauf, daß das Einvernehmen 
mit den zuständigen tscheChoslowakischen Zentralstelien erforderlich 
ist, nicht möglich. 
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